
n-· /.f3Gt; du &U&gCJn'R den St-enographil:ichen Protokollen des Nationalrates 
--.-.~~.. ." ... _ .. _ .. "" ... _-... - .......... ~-

NI". 21"1<11.1 
1978 ~H- 0 9 

XIV. Gesctzgebur1gsperiode 

A n fra 9 e 

der Abgeordnet.en Dipl. Ing. Dr. ZITTMAYR i Jr Gf lllbev 
und Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend die Verleihung des Ingenieurtitels 

Das Ingenieurgesetz 1973 sieht einerseits vor, daß die 

Standesbezeichnung "Ingenieur" Absolventen höherer technischer,' 

landwirtSChaftlicher, förstwirtschaftlicher und gleichwertiger 

Lehranstalten nach der Reifeprüfung und einer entsprechenden 

Praxis verliehen wird, andererseits aber auch Bewerbern, die 

Kenntnisse, die dieser Ausbildung gleichwertig sind und eine 

entsprechende zehnjährige Berufspraxis haben, verliehen werden 

kann. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes­

minister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

Anfra ·ge. : 

1) Wie viele Verleihungen des Ingenieurtitels erfolgten seit 

1. 1.1977 an Absolventen höherer landwirtschaftlicher 

I.Jehranstal ten nach § 1 Ahs. 1, Ingenieurgesetz 1973? 

2) An wie viele Personen wurde der Ingenieurtitel nach § 1 

Abs. 4 des Ingenieurgesetzes 1973 verliehen? 

3) Wie viele der unter 2} genannten Personen haben den Ingenieur­

titel ohne'~qpng durch Begutachter erhalten? 
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